
 

 

Allgemeine Einkaufsbedingungen der Firma HUBER SE, Berching 
 
Unsere Bestellungen erfolgen ausschließlich gemäß den nachstehenden Bedingungen: 
 

I 
 
1.  Es gelten ausschließlich unsere Einkaufsbedingungen, auch wenn wir in Kenntnis anderer oder von unseren Einkaufsbedingungen 

abweichenden Bedingungen des Lieferanten dessen Lieferung ohne Vorbehalt annehmen. Andere, oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit uns gegenüber unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

 
2.  Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für sämtliche zukünftige Geschäfte mit dem Lieferanten. 
 

II 
 
1.  Die in der Bestellung angegebenen Preise beinhalten die im Zeitpunkt der Lieferung jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. 
 
2.  Zahlungen erfolgen durch uns innerhalb von 14 Tagen ab mängelfreier Lieferung und Rechnungsstellung mit 3 % Skonto. 
 
3.  Vereinbarte Lieferzeiten sind bindend. Kann die Lieferzeit nicht eingehalten werden, ist der Lieferant verpflichtet, uns hiervon 

unverzüglich zu verständigen. Die uns gesetzlich zustehenden Ansprüche im Falle des Lieferverzuges bleiben unberührt. 
 
4.  Alle dem Auftragnehmer zur Durchführung des Auftrages überlassenen Abbildungen, Zeichnung, Berechnungen, sonstige 

Unterlagen und Informationen sind geistiges Eigentum des Auftraggebers und urheberrechtlich geschützt. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich, diese Unterlagen einschließlich von ihm gefertigter Kopien, Abschriften, Reproduktionen etc., die der vorherigen 
Erlaubnis des Auftraggebers bedürfen, nach Durchführung des Auftrages kostenfrei an den Auftraggeber zurückzusenden; ein 
Zurückbehaltungsrecht an diesen Unterlagen steht dem Auftragnehmer nicht zu. Desgleichen verpflichtet sich der Auftragnehmer, 
nach Durchführung des Auftrages weder gleiche noch ähnliche Werkstücke zu produzieren oder durch Dritte produzieren zu lassen. 
Die oben aufgeführten Unterlagen sind sämtlich geheim zu halten und dürfen Dritten nicht überlassen oder sonst wie zur Kenntnis 
gebracht werden. Die Geheimhaltungspflicht besteht auch für die Zeit nach Durchführung des Auftrages Verletzungen unseres 
Urheberrechtes werden zivil- und strafrechtlich durch uns verfolgt. 

 
III 

 
1.  Die Lieferung hat frei Berching oder aber frei an den durch uns mitgeteilten Ort zu erfolgen. 
 
2.  Wir untersuchen die gelieferte Ware innerhalb angemessener Frist auf Mängel; beim Lieferanten innerhalb einer Frist von fünf 

Arbeitstagen ab in Empfangnahme der Lieferung eingehende Mängelrügen sind unverzüglich erfolgt. 
 

IV 
 
1.  Uns stehen die gesetzlichen Gewahrleistungsansprüche zu. Unabhängig hiervon können wir vom Lieferanten nach unserer Wahl 

Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung verlangen. Der Lieferant ist verpflichtet, die hierfür erforderlichen Kosten zu tragen. 
Ansprüche auf Schadensersatz behalten wir uns vor. 

 
2.  Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich 

gesetzt ist und er im Außenverhältnis haftet, ist der Lieferant verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf 
erstes Anfordern freizustellen. 

 
3.  Werden durch den Lieferanten Rechte Dritter  verletzt und wir deswegen in Anspruch genommen, hat uns der Lieferant von diesen 

Ansprüchen freizustellen und uns sämtliche Kosten zu erstatten, die wir zur Rechtsverteidigung auf Grund unserer 
Inanspruchnahme durch einen Dritten für erforderlich halten dürften. 

 
4.  Die Gewährleistungsfrist beträgt ab Gefahrenübergang 24 Monate. 
 

V 
 
1.  Erfüllungsort ist Berching. 
 
2.  Gerichtsstand ist Berching; uns bleibt jedoch vorbehalten, den Lieferanten an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
 

VI 
 
1.  Änderungen und Ergänzungen unserer Bestellung und des abzuschließenden Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 
 
2.  Die Nichtigkeit einzelner Einkaufsbedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Einkaufsbedingungen nicht. 
 
 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Berching, 01.12.2009 


